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Sammel – Vertrag 

 

über die Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energien 
(Ökostrom) an Abnahmestellen 

mit und ohne registrierende Leistungsmessung 
 

Los  
 

 
 

Zwischen 
 

dem Land Hessen, 
vertreten durch das Hess. Ministerium der Finanzen 

dieses vertreten durch den 
Landebetrieb Bau und Immobilien Hessen 

 
Gräfstraße 97 

 
60487 Frankfurt 

 
 

im folgenden Auftraggeber 
 

und 
 
_ 
 
_ 
 
_ 
 

im folgenden Auftragnehmer 
 
 
 

 
 
wird folgender Vertrag über die Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) 
an die Abnahmestellen mit und ohne registrierende Leistungsmessung geschlossen. 
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§ 1 
Anforderungen an die Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energien 

(1) Der Auftragnehmer liefert an den Auftraggeber elektrische Energie für den Eigenbedarf als Wechsel- 

oder Drehstrom mit einer Frequenz von etwa 50 Hertz. 

 

(2) Die elektrische Energie muss nachweislich zu 100 % aus erneuerbaren Energien stammen. Sie muss 

in Anlagen erzeugt werden, die ausschließlich erneuerbare Energien nutzen. Hierzu zählt auch Strom 

aus Speicherkraftwerken abzüglich des Eigenverbrauchs und der Verluste (ohne Pumpstrom) sowie 

abzüglich des nicht erneuerbaren Anteils am Pumpstrom, der Anteil von Strom aus erneuerbaren 

Energien in Hybridanlagen, die auch konventionelle Energieträger einsetzen, sowie der Anteil von 

Strom aus der Mitverbrennung von Biomasse in thermischen Kraftwerken, in denen auch 

konventionelle Energieträger verbrannt werden, wenn der Anteil von Strom aus der Mitverbrennung 

von Biomasse durch die Feststellung und Erfassung der jeweiligen Menge und Heizwerte der 

eingesetzten Brennstoffe rechnerisch bei der Stromerzeugung ermittelt und nachgewiesen wird. 

 

(3) Erneuerbare Energien im Sinne dieses Vertrages sind Wasserkraft einschließlich der Wellen-, 

Gezeiten-, Salzgradienten- und Strömungsenergie, Windenergie, solare Strahlungsenergie, 

Geothermie, Energie aus Biomasse einschließlich Biogas, Deponiegas und Klärgas. Als Biomasse 

gelten nur Energieträger gemäß § 2 der Verordnung über die Erzeugung von Strom aus Biomasse 

(Biomasseverordnung - BiomasseV) vom 21. Juni 2001 (BGBl. I S. 1234) in ihrer durch Gesetz vom 

21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066) geänderten Fassung. Der aus Biomasse erzeugte Strom gilt als Strom 

aus erneuerbaren Energien, wenn er in einem Verfahren erzeugt wird, dass den Anforderungen des § 4 

BiomasseV gerecht wird. Flüssige Biomasse, d. h. Biomasse im Sinne der BiomasseV, die zum 

Zeitpunkt des Eintritts in den Brenn- oder Feuerraum flüssig ist, gilt nur dann als Biomasse im Sinne 

dieses Vertrages, wenn sie den Nachhaltigkeitskriterien der Artikel 17 und 19 i.V.m. Anhang V der 

EU-Richtlinie 2009/28/EG vom 23. April 2009 (ABl. L 140 vom 5. Juni 2009, Seite 16) für 

Biokraftstoffe und flüssige Brennstoffe genügt; Artikel 17 Absatz 2 Unterabsatz 4 der Richtlinie 

2009/28/EG findet keine Anwendung. 

 

(4) Die Herkunft des gelieferten Stroms aus erneuerbaren Energien muss auf eindeutig beschriebene und 

identifizierbare Quellen zurückführbar sein. Zwischen dem Netz, an das die Stromerzeugungsanlage 

angeschlossen ist, und dem Netz, an dem die jeweilige Abnahmestelle des Auftraggebers 

angeschlossen ist, muss eine netztechnische Verbindung bestehen. 

 

(5) Der Auftragnehmer garantiert eine zeitlich bilanzierte Lieferung von Strom aus erneuerbaren 

Energien; d. h. die Energiebilanz von erzeugtem und geliefertem Strom muss innerhalb eines 

Kalenderjahres insgesamt ausgeglichen sein. 

§ 2 
Entfällt 
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§ 3 
Nachweispflichten 

(1) Nach Ablauf eines jeden Lieferjahres hat der Auftragnehmer spätestens bis zum 15. Januar des 

Folgejahres die entsprechenden Nachweise zu § 1 und § 2 dieses Stromliefervertrages gemäß 

Anlage 3 mit den Ist-Werten des vergangenen Lieferjahres zu aktualisieren und dem Auftraggeber 

unaufgefordert vorzulegen. Dieselbe Verpflichtung gilt auch im Falle einer Vertragsverlängerung um 

ein weiteres Lieferjahr. 

 

(2) Innerhalb von drei Monaten nach Ablauf eines jeden Lieferjahres hat der Auftragnehmer die Herkunft 

des gelieferten Stromes im Lieferzeitraum auf eigene Kosten durch die Vorlage über das deutsche 

Herkunftsnachweisregister entwerteter Herkunftsnachweise nachzuweisen. Für flüssige Biomasse 

erfolgt der Nachweis über die Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen im Sinne des § 1 

Absatz (3) dieses Vertrages zusätzlich durch die Vorlage von Nachweisen im Sinne der Verordnung 

über Anforderungen an eine nachhaltige Herstellung von flüssiger Biomasse zur Stromerzeugung  

(BioSt-NachV) vom 23. Juli 2009 (BGBl. I 2009, S. 2174), zuletzt geändert durch Artikel 3des 

Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1740). 

 

(3) Die Herkunftsnachweise müssen die Anforderungen der EU-Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der 

Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen vom 23. April 2009 (ABl. L 140 vom 5. Juni 2009, 

S. 16) bzw. die Anforderungen einer entsprechenden Nachfolgeregelung und die Anforderungen 

gemäß § 79 Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) in der Fassung vom 21. Juli 2014(BGBl. I 

S. 1066), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I 

S. 2498), sowie der zur Konkretisierung des § 79 EEG erlassenen Rechtsverordnungen in ihrer jeweils 

geltenden Fassung bzw. die Anforderungen entsprechender Nachfolgeregelungen erfüllen. 

 

(4) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber unaufgefordert über alle wesentlichen 

Änderungen in Zusammenhang mit der Lieferung von Ökostrom und der Erfüllung der vertraglichen 

Pflichten aus diesem Vertrag schriftlich oder in Textform unverzüglich zu informieren. 

 

(5) Der Auftraggeber behält sich vor, jederzeit die Einhaltung der vertraglichen Anforderungen an die 

Erzeugungsart des zu liefernden Stroms aus erneuerbaren Energien im Lieferzeitraum auf eigene 

Kosten durch Sachverständige prüfen zu lassen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, an einer 

Prüfung durch den Auftraggeber mitzuwirken und dem Auftraggeber bzw. dessen beauftragten 

Sachverständigen sämtliche dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
 

(6) Die Auftraggeber erwerben mit dem Strom auch den bei der Erzeugung erzielten Umweltnutzen. Eine 

anderweitige Verwertung oder Übertragung des Umweltnutzens dieser Strommenge durch den Auf-

tragnehmer oder seine Vorlieferanten oder eine Trennung des Umweltnutzens von der Stromlieferung 

sind unzulässig. Jegliche Doppelvermarktung muss durch den Bieter ausgeschlossen werden. Dies gilt 

auch für die für die Vermarktung nach dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz (EEG), für handelbare Zer-

tifikate für Strom aus erneuerbaren Energien (z. B. das Renewable Energy CertificateSystem  RECS), 

sowie vergleichbare inländische oder ausländische Mechanismen. Ebenfalls unzulässig ist eine Dop-

pelvermarktung des gelieferten Ökostroms über Ökostromgütesiegel und/oder -Zertifikate. Die an die 

Auftraggeber gelieferte Ökostrommenge und deren Umweltnutzen darf nicht als Teilmenge durch 

Ökostromgütesiegel und/oder -Zertifikate zertifiziert werden, die Bieter oder Dritte zum Nachweis ei-

ner Ökostromlieferung gegenüber anderen Auftraggebern/Kunden verwenden. 
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§ 4 
Stromlieferung 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Lieferung und der Auftraggeber zur Abnahme des gesamten 
Bedarfs elektrischer Energie an alle in der Anlage 1 aufgeführten Abnahmestellen. 

 
(2) Der voraussichtliche Stromlieferbedarf beträgt ca. [XX,XX] Mio. kWh pro Jahr.[Hinweis: Bei 

mehreren Losen für jedes Los gesondert anzugeben.] 
 
(3) Sofern der Auftraggeber über die in Absatz (2) festgelegte Menge hinaus elektrische Energie für den 

Eigenbedarf benötigt, wird diese vom Auftragnehmer innerhalb eines Mengen-Toleranzbandes in 
Höhe von ± 10 % bezogen auf die Jahresliefermenge der gesamten Ökostromausschreibung [bei 
mehreren Losen: bezogen auf die Jahresliefermenge im gesamten Los] bereitgestellt und an die unter 
§ 5 des Stromliefervertrages definierten Übergabestellen geliefert. Überschreitet der Strombedarf der 
Auftraggeber insgesamt das Mengen-Toleranzband von ± 10 %, ist der Auftragnehmer auch 
hinsichtlich dieser zusätzlichen Liefermengen zur Vollstromlieferung verpflichtet. Sofern die in 
Absatz (2) genannte Menge, z. B. durch Maßnahmen zur Energieeinsparung, unterschritten wird, ist 
der Auftraggeber zur Abnahme und Vergütung der Differenzmenge nicht verpflichtet; dies gilt auch 
bei einer Unterschreitung der Jahresliefermenge von mehr als 10 %. Im Übrigen gilt § 9 Absatz (12) 
dieses Vertrages. 

 
(4) Neue Abnahmestellen des Auftraggebers für den Eigenbedarf (Zugänge aufgrund von 

Neuinstallationen oder Übernahme vorhandener Zähler) werden auf Wunsch des Auftraggebers in 
diesen Stromliefervertrag einbezogen. Hinzukommende Abnahmestellen des Auftraggebers werden 
zu den vereinbarten Preisen und Bedingungen beliefert. Mit Stilllegung, Änderung, Vermietung bzw. 
Verpachtung oder Veräußerung können einzelne Abnahmestellen aus diesem Stromliefervertrag 
herausgenommen werden. Hinzukommende und abgehende Abnahmestellen teilt der Auftraggeber 
dem Auftragnehmer mindestens acht Wochen vor Lieferbeginn bzw. Lieferende schriftlich oder per 
E-Mail mit. 

 
(5) Die Vertragspartner vereinbaren eine Vollstromlieferung einschließlich Netznutzung (so genannter 

All-inclusive-Vertrag). 
 
(6) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Stromlieferung an die Abnahmestellen gemäß Anlage 1 frist- 

und bedarfsgerecht zu seinem jeweiligen Bilanzkreis anzumelden. 

§ 5 
Abnahme- und Übergabestellen 

(1) Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber für die in Anlage 1 aufgeführten Abnahmestellen 
elektrische Energie (Arbeit und Leistung) an den Übergabestellen bereit. Als Übergabestelle gilt die 
Eigentumsgrenze zwischen dem Verteilnetzbetreiber und dem Auftraggeber für jede Abnahmestelle 
gemäß Netzanschlussvertrag. 

 
(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Rahmen der vorhandenen Netzanschlusskapazität auf 

Verlangen des Auftraggebers auch eine höhere Leistung bereitzustellen. Etwaige Mehrkosten für die 
Stromlieferung sind durch die im Preisblatt (Anlage 2) definierten Preisregelungen abgedeckt. Eine 
Verstärkung eines Netzanschlusses kann nur nach Abstimmung des Auftraggebers mit dem örtlichen 
Netzbetreiber erfolgen. Eventuell entstehende Kosten für die Verstärkung eines Netzanschlusses trägt 
der Auftraggeber. 
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§ 6 
Eigenerzeugung 

(1) Der Auftraggeber ist berechtigt, Eigenerzeugungsanlagen (z. B. BHKW) zu betreiben und seinen 
Strombedarf daraus vollständig oder teilweise zu decken oder den in diesen Anlagen erzeugten Strom 
in das Netz des jeweiligen Netzbetreibers einzuspeisen. Während der Vertragslaufzeit wird der 
Auftraggeber dem Auftragnehmer rechtzeitig, mindestens einen Monat im Voraus, folgendes bekannt 
geben: 
 

• die erstmalige Inbetriebnahme einer neuen Eigenerzeugungsanlage 

• die Wiederinbetriebnahme einer vorhandenen Eigenerzeugungsanlage 

• Änderungen des Standortes oder der Leistung der Eigenerzeugungsanlage 

• die geplante Stilllegung einer vorhandenen Eigenerzeugungsanlage 

• die Änderungen der Betriebsart einer Eigenerzeugungsanlage von der Einspeisung zum 

Eigenverbrauch des erzeugten Stroms und umgekehrt. 
 
(2) Die Maßnahmen im Sinne des Absatzes (1) ändern die Vertragsgrundlage nicht. 
 
(3) Die Vertragspartner vereinbaren einen regelmäßigen Informationsaustausch zur Fahrweise der 

Eigenerzeugungsanlagen, soweit sich dies auf die Stromlieferung nach diesem Vertrag (Fahrplan, 
Liefermenge, etc.) auswirkt. 

 

§ 7 
Netzanschluss und Netznutzung 

(1) Der Auftraggeber schließt im eigenen Namen mit dem Netzbetreiber die erforderlichen 
Netzanschlussverträge bzw. Anschlussnutzungsverträge für die Abnahmestellen gemäß Anlage 1 ab. 
Auf Wunsch des Auftraggebers wird der Auftragnehmer bevollmächtigt, einen unterschriftsreifen 
Netzanschlussvertrag bzw. Anschlussnutzungsvertrag oder eine Anpassung bestehender 
Netzanschluss- und Anschlussnutzungsverträge mit dem Netzbetreiber auszuhandeln. Die vom 
Netzbetreiber gegebenenfalls in Rechnung gestellten Anschlusskostenbeiträge und 
Baukostenzuschüsse trägt in jedem Fall der Auftraggeber. 

 
(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die für die Stromlieferung erforderlichen vertraglichen 

Voraussetzungen zu schaffen. Der Auftragnehmer schließt dazu mit dem Netzbetreiber zu dessen 
üblichen Bedingungen die erforderlichen Netznutzungsverträge für alle Abnahmestellen des 
Auftraggebers gemäß Anlage 1 ab. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die erforderlichen 
Netznutzungsverträge auf der Grundlage der Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 
2005 (EnWG) sowie der dazu erlassenen Rechtsverordnungen (StromNZV, StromNEV, StromGVV, 
NAV) abzuschließen. Der Auftraggeber erteilt dem Auftragnehmer auf dessen Anforderung alle für 
den Abschluss der Netznutzungsverträge erforderlichen Auskünfte sowie eine branchenübliche 
Vollmacht. 

 
(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Zahlung der Netznutzungsentgelte gegenüber dem 

Netzbetreiber mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber. Abrechnungsgrundlage sind die 
veröffentlichten Netznutzungsentgelte des Netzbetreibers und die vom Netzbetreiber bzw. 
Messstellenbetreiber ermittelten Leistungs- und Verbrauchsdaten. Der Auftragnehmer informiert den 
Auftraggeber unverzüglich, falls es zu Problemen bei der Netznutzung mit dem Netzbetreiber, 
insbesondere zu Problemen bei der Ablesung von Zählern, zu Differenzen oder Zahlungsrückständen 
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bei den Netznutzungsentgelten, kommen sollte. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alles ihm 
Mögliche zu tun, um Probleme bei der Netznutzung zu vermeiden und gegebenenfalls zu beseitigen. 

 
(4) Sofern ein Kommunalrabatt zwischen einer Gemeinde und dem Netzbetreiber vereinbart ist: Der 

Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Abrechnung der Netznutzungsentgelte den 
konzessionsvertraglich vereinbarten Kommunalrabatt an den Auftraggeber weiterzugeben oder den 
jeweiligen Netzbetreiber dabei zu unterstützen, dass dieser dem Auftraggeber einen gegebenenfalls 
konzessionsvertraglich vereinbarten Kommunalrabatt unmittelbar gewährt. In jedem Fall sind 
gewährte Kommunalrabatte bei der Abrechnung der Netznutzungsentgelte gesondert auszuweisen. 

§ 8 
Messung 

(1) Die Erfassung der Leistungs- und Verbrauchsdaten erfolgt mit den vorhandenen Messeinrichtungen 
durch den Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber im Wege der elektronischen Datenverarbeitung. 
Die entsprechenden Signale werden dem Auftraggeber auf Wunsch zur Verfügung gestellt. 

 
(2) Die Messeinrichtungen müssen den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen. 
 
(3) Der Auftraggeber ist zur Selbstablesung der Messeinrichtungen berechtigt. 
 
(4) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Anforderung des Auftraggebers für dessen Abnahmestellen 

mit registrierender Leistungsmessung beim Netzbetreiber Lastgänge anzufordern und diese dem 
Auftraggeber einmal im Monat in einem gängigen EDV-Format unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. Soweit vom Netzbetreiber gefordert, wird der Auftraggeber dem Auftragnehmer dazu eine 
branchenübliche Vollmacht erteilen. Weitere Lastgangsdaten stellt der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber auf dessen Anforderung gegen eine angemessene Erstattung des damit verbundenen 
Aufwandes des Auftragnehmers zur Verfügung. 

 
(5) Es gelten die vom Netzbetreiber an den Messeinrichtungen vorgegebenen Schaltzeiten. 
 
(6) Der Auftraggeber ist berechtigt, bei Abnahmestellen, die über eine Messeinrichtung mit 

Leistungsmessung verfügen, Tarifzähler einbauen zu lassen, soweit der Jahresverbrauch die Grenze 
von 100.000 kWh im Jahr unterschreitet. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer mit einer Frist von 
mindestens sechs Wochen zum Monatsende darüber zu informieren. 

§ 9 
Stromlieferpreis 

(1) Für die abgenommene elektrische Energie zahlt der Auftraggeber an den Auftragnehmer einen 
Stromlieferpreis in Cent pro Kilowattstunde gemäß Preisblatt (Anlage 2). 
 

(2) Ein Leistungspreis ist nicht vereinbart. 
 
(3) Der Stromlieferpreis versteht sich einschließlich 
 

• Entgelte für die Lieferung und Abrechnung der Energie (Ökostrom-Lieferung) durch den 

Auftragnehmer 
 
und zuzüglich 
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• Netznutzungsentgelte des Netzbetreibers 

• Entgelte für Messung und Zähldatenbereitstellung durch den Netzbetreiber bzw. 

Messstellenbetreiber 

• Umlage nach § 19 Absatz 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) 

• Offshore-Haftungsumlage nach § 17f Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 

• Umlage § 18 abschaltbare Lasten 

• Aufschläge gemäß Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) 

• Konzessionsabgaben gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) 

• eventuell anfallende Blindarbeit (oberhalb der Abrechnungsfreigrenze) 

• Umlage gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umlage) 

• Stromsteuer sowie 

• Umsatzsteuer. 
 
(4) Der Stromlieferpreis ist für die gesamte Vertragslaufzeit fest vereinbart. 
 
(5) Der Auftragnehmer berechnet dem Auftraggeber die Netznutzungsentgelte, die Entgelte für Messung 

und Zähldatenbereitstellung, die Umlage nach § 19 Absatz 2 StromNEV, die Offshore-
Haftungsumlage nach § 17f EnWG, Umlage § 18 abschaltbare Lasten, die Aufschläge gemäß KWKG 
sowie die Konzessionsabgabe ohne Aufschlag weiter. 

 
(6) Der Auftragnehmer berechnet dem Auftraggeber für das jeweilige Kalenderjahr die EEG-Umlage in 

Cent pro Kilowattstunde ohne Aufschlag weiter. 
 
(7) weggefallen 
 
(8) Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, jede berechtigte Änderung der 

Netznutzungsentgelte, der Entgelte für Messung und Zähldatenbereitstellung, der Umlage nach § 19 
Absatz 2 StromNEV, Umlage § 18 abschaltbare Lasten, der Offshore-Haftungsumlage nach § 17f 
EnWG, der Aufschläge gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, der Konzessionsabgabe und der 
EEG-Umlage rückwirkend zum Zeitpunkt ihrer Änderung spätestens mit der Jahresrechnung für jede 
Abnahmestelle an den Auftraggeber in vollem Umfang weiterzugeben. 

 
(9) Etwaige Mehrkosten aus einem Handel mit CO2-Emissionszertifikaten sind durch die Strompreise 

abgegolten. Änderungen der europäischen und nationalen Regelungen zum Handel mit 
CO2-Emissionszertifikaten nach Vertragsschluss ändern die Vertragsgrundlagen nicht.  

 
(10) Die Erfassung und Abrechnung der Blindarbeit erfolgt durch den Netzbetreiber unmittelbar gegenüber 

dem Auftragnehmer. 
 
(11) Alle Preise sind Nettopreise, zu denen die jeweils gültige Umsatzsteuer hinzuzurechnen ist, derzeit in 

Höhe von 19 %. 
 
(12) Überschreitet oder unterschreitet (z. B. aufgrund der Inbetriebnahme von BHKW) der tatsächliche 

Energiebedarf in einem Lieferjahr das Mengen-Toleranzband in Höhe von ± 10 % [pro Los], so 
verpflichtet sich der Auftragnehmer, Mehrmengen hinzuzukaufen bzw. nicht benötigte, bereits für den 
Auftraggeber beschaffte Mindermengen über den Spotmarkt der Strombörse EPEX Spot zu 
verkaufen. Die Weiterverrechnung der Mehr- und Mindermengen außerhalb des Toleranzbandes 
orientiert sich am Spotmarktpreis im Jahresdurchschnitt des jeweiligen Lieferjahres und erfolgt bis 
spätestens 31. Januar des Folgejahres ohne Aufschlag des Auftragnehmers 
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§ 10 
Abrechnung der Stromlieferung 

(1) Die Rechnungslegung erfolgt durch den Auftragnehmer.  
 Abweichungen zur vorgenannten Rechnungsanschrift sind für einzelne Abnahmestellen in Anlage 1 

aufgeführt.  
 
(2) Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der für das jeweilige Lieferjahr mitgeteilten Strompreise sowie 

des Verzeichnisses der Abnahmestellen (Anlage 1). 
 
(3) Jede Rechnung hat Angaben zu den Leistungs- und Verbrauchsdaten sowie zu den 

Strompreisbestandteilen zu enthalten. Der Auftragnehmer hat in jeder Rechnung folgende 
Preisbestandteile separat auszuweisen: 

 
• Strompreise 

• Netznutzungsentgelte 

• Umlage nach § 19 Absatz 2 StromNEV 

• Umlage nach § 18 abschaltbare Lasten 

• Offshore-Haftungsumlage nach § 17f EnWG 

• Aufschläge gemäß KWKG 
• Konzessionsabgabe gemäß KAV 

• EEG-Umlage gemäß EEG 

• Stromsteuer gemäß Stromsteuergesetz 

• Umsatzsteuer. 

Die Zusammenfassung einzelner Preisbestandteile zum Zwecke der Rechnungslegung ist vorher mit 

dem Auftraggeber einvernehmlich abzustimmen. 
 
(4) Der Auftragnehmer erteilt für jede nach diesem Vertrag belieferte Abnahmestellen mit registrierender 

Leistungsmessung eine monatliche Rechnung. Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der monatlich 
gemessenen Leistungs- und Verbrauchsdaten. 

 
(5) Der Auftragnehmer erteilt für alle nach diesem Vertrag belieferten Abnahmestellen bis zum 31. 

Januar des Folgejahres eine Jahresrechnung, sofern der Netzbetreiber ihm rechtzeitig alle dafür 
notwendigen Daten geliefert hat. Bei verzögerter Datenübermittlung durch den Netzbetreiber 
verpflichtet sich der Auftragnehmer, sich gegenüber dem Netzbetreiber um eine möglichst 
rechtzeitige Übermittlung der notwendigen Daten zu bemühen und gegenüber dem Auftraggeber die 
Jahresrechnung zeitnah zu erstellen. Der Auftragnehmer übersendet dem Auftraggeber 
zusammenhängend alle Jahresrechnungen. 

 
(6) Der Auftraggeber leistet an den Auftragnehmer monatliche oder vierteljährliche Abschlagszahlungen; 

vierteljährige Abschlagszahlungen leistet der Auftraggeber jeweils zur Quartalsmitte. Abweichungen 
davon können einvernehmlich vereinbart werden. 

 
(7) Rechnungsjahr und Lieferjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(8) Die prüffähigen Rechnungen sind binnen drei Wochen nach Rechnungseingang beim Auftraggeber 

ohne Abzug zur Zahlung fällig. Alle Zahlungen sind bargeldlos zu leisten. 
 
(9) Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Rechnungsdaten aus der Jahresrechnung auf Wunsch 

des Auftraggebers zum Zwecke der Rechnungskontrolle, der Zahlungsabwicklung und Verbuchung 
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zusätzlich in einer elektronischen Datei in einem gängigen elektronischen Rechnungssystem auf 
einem Datenträger oder auf elektronischem Wege zum Zeitpunkt der jeweiligen Rechnungslegung, 
auch für Monatsrechnungen, kostenlos zur Verfügung. Die Überlassung der Daten an den 
Auftraggeber erfolgt bis zum 31. Januar des Folgejahres. Auftraggeber und Auftragnehmer stimmen 
die hierzu erforderlichen technischen Spezifikationen gegebenenfalls rechtzeitig vor Lieferbeginn ab. 

 
(10) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, in allen Rechnungen die Kundenbezeichnung sowie die 

Zählpunktbezeichnung für jede belieferte Messstelle anzugeben. 
 
(11) In jeder Abrechnung sind die für die jeweilige Messperiode festgestellten Anfangs- und 

Endzählerstände auszuweisen. 
 
(12) Der Auftraggeber kann dem Auftragnehmer für jede Abnahmestelle einen für den Einzelfall zu 

benennenden Rechnungsempfänger mitteilen. Zur Erleichterung der internen Buchhaltung des 
Auftraggebers ist bei allen Rechnungen ein Angabenfeld für ein noch zu benennendes 
Geschäftszeichen, eine Anweisungsstelle, eine Liegenschaftsnummer oder eine 
Haushaltsstellennummer vorzusehen. 

 
(13) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom Auftraggeber rechtzeitig mitgeteilte Änderung von 

Angaben zu den Abnahmestellen bei der Abrechnung zu berücksichtigen. 
 
(14) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für jedes Lieferjahr gesondert zu prüfen, ob die Stromlieferung 

an die Abnahmestellen des Auftraggebers mit registrierender Leistungsmessung aufgrund der 
Grenzpreisregelung des § 2 Absatz 4 Konzessionsabgabenverordnung von der 
Konzessionsabgabenzahlung befreit ist. Der Auftragnehmer wird dazu dem Auftraggeber eine 
nachvollziehbare Berechnung (Grenzpreisvergleich) vorlegen. Der Auftraggeber wird dem 
Auftragnehmer dafür alle benötigten Informationen zur Verfügung stellen. Soweit und sofern der 
maßgebliche Grenzpreis unterschritten wird, verpflichtet sich der Auftragnehmer, die Befreiung von 
der Konzessionsabgabe gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen. Soweit erforderlich, hat er 
dazu ein Testat eines Wirtschaftsprüfers oder vereidigten Buchprüfers einzuholen; deren Kosten trägt 
der Auftraggeber. 

§ 11 

Persönlicher Ansprechpartner 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber für die gesamte Vertragslaufzeit einen 
persönlichen Ansprechpartner zu benennen, der dem Auftraggeber für alle Belange im 
Zusammenhang mit der Stromlieferung zur Verfügung steht. Als persönlicher Ansprechpartner wird 
bestimmt: 
 
[Kontaktdaten des persönlichen Ansprechpartners:] 
(bei Angebotsabgabe nicht auszufüllen) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

[Name und Telefonnummer seines Stellvertreters:] 

________________________________________ 
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(2) Beratungsleistungen und sonstige Dienstleistungen des persönlichen Ansprechpartners sind mit dem 

vereinbarten Stromlieferpreis abgegolten. 
 
(3) Liegen wichtige Gründe vor, hat der Auftraggeber das Recht, vom Auftragnehmer die Benennung 

eines anderen persönlichen Ansprechpartners bzw. eines anderen Stellvertreters zu verlangen. 

§ 12 

Datenbereitstellung 

 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Anforderung des Auftraggebers ein aktuelles Verzeichnis 
der Abnahmestellen mit Anschriften, Zählernummern, Zählpunktbezeichnungen, Jahresverbrauch, 
Bruttokosten, Anfangs und Endzählerstand, Abrechnungszeitraum von- bis., Angabe des jeweiligen 
Netzbetreibers, der Mess- und Lieferspannung, Leistungs- und Verbrauchsangaben bis zum 
15. Februar des Folgejahres in einem gängigen EDV-Format sowie in Papierform unentgeltlich 
innerhalb von zwei Wochen zur Verfügung zu stellen.  
 

 
(2) Endet der Vertrag durch Kündigung oder Zeitablauf, ist dieselbe Verpflichtung des Auftragnehmers 

zur Vorbereitung einer erneuten Ausschreibung der Stromlieferung durch den Auftraggeber 
vereinbart. 

§ 13 

Vertragslaufzeit 

(1) Die Stromlieferung beginnt am 01.01.2017 um 0:00 Uhr und endet am 31.12.2019 um 24:00 Uhr. 
 
(2) Die vertraglichen Verpflichtungen aus diesem Vertrag beginnen mit Vertragsschluss 

(Zuschlagserteilung). 
 
(3) Der Stromliefervertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht vom Auftraggeber 

oder vom Auftragnehmer neun Monate vor Ablauf der Laufzeit schriftlich gekündigt wird. 

§ 14 

Lieferunterbrechung und Haftung 

(1) Sollte einer der Vertragspartner durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm 
wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, ganz oder teilweise daran gehindert sein, seinen Liefer- 
bzw. Bezugsverpflichtungen aus diesem Vertrag nachzukommen, so ruhen diese Verpflichtungen so 
lange, bis die Störungen und deren Folgen behoben sind. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall 
keinen Anspruch auf die Gegenleistung. Der Betroffene ist verpflichtet, seinen Vertragspartner sofort 
zu verständigen und unverzüglich mit allen technisch und wirtschaftlich zumutbaren Mitteln dafür zu 
sorgen, die Voraussetzungen zur Erfüllung dieses Stromliefervertrages wiederherzustellen. Bei einer 
Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses gilt Absatz (2) entsprechend. 

 
(2) Der Auftragnehmer ist von der Lieferpflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den 

Netzanschluss und die Nutzung des Anschlusses aus eigenen Rechten unterbrochen hat. Der 
Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen unverzüglich über die mit der 
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Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu 
geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 

 
(3) § 19 StromGVV findet entsprechende Anwendung. 
 
(4) Im Übrigen haften die Vertragspartner einander hinsichtlich der Erfüllung aller wechselseitigen 

Pflichten aus diesem Vertrag nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 15 

Sonderkündigungsrecht, Schadenersatz und Vertragsstrafe 

(1) Erfüllt die Stromlieferung nicht die Anforderungen gemäß § 1 oder § 2 des Stromliefervertrages oder 

erfüllt der Auftraggeber seine Nachweispflichten gemäß § 3 des Stromliefervertrages nicht, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig, so ist der Auftraggeber berechtigt, den Stromliefervertrag ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist außerordentlich schriftlich zu kündigen.  
 

(2) Macht der Auftraggeber von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch, so ist der Auftragnehmer dem 

Auftraggeber zum vollen Schadenersatz verpflichtet. Der Schadenersatz umfasst insbesondere 

sämtliche Mehrkosten, die dem Auftraggeber während einer vor-übergehenden Lieferung von Strom 

aus erneuerbaren Energien durch einen anderen Lieferanten und im Zuge der erforderlichen 

Neuvergabe des Lieferauftrages entstehen. 
 

(3) Darüber hinaus verpflichtet sich der Auftragnehmer, für den Fall, dass er die Anforderungen gemäß 

§ 1 oder § 2 des Stromliefervertrages nicht erfüllt, für jeden Fall der insoweit nicht gehörigen 

Vertragserfüllung eine Vertragsstrafe in Höhe von 5 % des Stromrechnungsbetrages brutto für jeden 

vollendeten Liefermonat, in dem gemäß den Nachweisen nach § 3 Absätze (1) bis (3) des 

Stromliefervertrages die Anforderungen gemäß § 1 oder § 2 des Stromliefervertrages nicht erfüllt 

wurden, an den Auftraggeber zu zahlen. Die Vertragsstrafe ist der Höhe nach auf insgesamt 5 % der 

Auftragssumme begrenzt. Die Vertragsstrafe kann bis zur Vorlage des letzten zu erbringenden 

Nachweises gemäß § 3 Absatz (2) des Stromliefervertrages geltend gemacht werden. Etwaige 

Schadensersatzansprüche des Auftraggebers werden auf die verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

§ 16 

Steuern 

Verändern sich die unmittelbaren Kosten für die Stromlieferung nach Abschluss dieses Stromliefervertrages 
durch Neueinführung, Wegfall, Erhöhung oder Senkung von Steuern (derzeit Stromsteuer und 
Umsatzsteuer), so ist jeder der Vertragspartner zur Anpassung der Preise berechtigt, sofern dem keine 
gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen. 

§ 17 

Beauftragung von Unterauftragnehmern 

(1) Der Auftragnehmer ist mit Zustimmung des Auftraggebers berechtigt, Leistungen an 
Unterauftragnehmer weiterzugeben. Der Unterauftragnehmer gilt als Erfüllungsgehilfe des 
Auftragnehmers. 

 
(2) Unterauftragnehmer müssen in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht hinreichend Gewähr für die 

ordnungsgemäße Vertragserfüllung bieten. 
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(3) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber die beabsichtigte Beauftragung von Unterauftragnehmern 

rechtzeitig vorher schriftlich mitteilen. Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass der 
Unterauftragnehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht weiter vergibt, es sei denn, der 
Auftraggeber hat vorher schriftlich zugestimmt. 

§ 18 

Rechtsnachfolge 

(1) Jeder Vertragspartner ist berechtigt und im Falle des Übergangs seiner Vermögenswerte auf einen 
Dritten verpflichtet, den Vertrag auf seinen Rechtsnachfolger zu übertragen. Die Vertragspartner 
werden jedoch von ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag nur befreit, wenn der Nachfolger den 
Eintritt in den Vertrag mit gleichen Rechten und Pflichten schriftlich erklärt und der andere 
Vertragspartner schriftlich zustimmt. Die Zustimmung kann nur bei begründeten Einwendungen 
gegen die technische oder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Rechtsnachfolgers verweigert 
werden. 

 
(2) Die Regelungen zur Rechtsnachfolge gelten auch für Unterauftragnehmer des Auftragnehmers. 

§ 19 

Wesentliche Vertragsbestandteile 

Dieser Vertrag hat zwei Anlagen, die wesentliche Vertragsbestandteile sind: 
 

• Anlage 1: Verzeichnis der Abnahmestellen 

• Anlage 2: Preisblatt 

§ 20 

Meinungsverschiedenheiten 

Im Fall von Meinungsverschiedenheiten der Vertragspartner über Inhalt und Umfang der beiderseitigen 
Vertragspflichten gelten in der folgenden Reihenfolge: 
 

• dieser Vertrag und seine Anlagen 

• die dem Auftragnehmer im Vergabeverfahren schriftlich erteilten Auskünfte und Mitteilungen 

• die Vergabeunterlagen (Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis) 

• das Angebot des Auftragnehmers 

• Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B). 

§ 21 

Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag, einschließlich der Änderung dieser Klausel, 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages einschließlich der Anlagen unwirksam sein oder 

werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner 
verpflichten sich, die ungültige Bestimmung durch eine dem angestrebten wirtschaftlichen Erfolg 
möglichst nahe kommender gültiger Regelung zu ersetzen. 
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(3) Entsprechendes gilt für nachträglich auftretende, von den Vertragspartnern nicht bedachte 
Vertragslücken. 

 
(4) Die „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und 

die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz“ (StromGVV) ist in der jeweils 
gültigen Fassung nur insoweit Vertragsbestandteil, wie in diesem Stromliefervertrag darauf 
ausdrücklich Bezug genommen wird. 

 
(5) Die Vertragspartner sichern sich gegenseitig zu, den gesamten Inhalt dieses Vertrages vertraulich zu 

behandeln. Dieselbe Verpflichtung trifft gegebenenfalls auch Unterauftragnehmer des 
Auftragnehmers. 

 
(6) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die durch ihn erhobenen Daten ausschließlich zu den vertraglich 

vereinbarten Zwecken zu verwenden. Dieselbe Verpflichtung trifft gegebenenfalls auch 
Unterauftragnehmer des Auftragnehmers. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes. 

 
(7) Alle Verträge, Abrechnungen, Korrespondenz oder sonstige schriftlich oder in Textform gegebenen 

Informationen sind in deutscher Sprache abzufassen. 
 
(8) Erfüllungsort für die Stromlieferverpflichtung des Auftragnehmers sind die in Anlage 1 benannten 

Anschriften der jeweiligen Abnahmestellen. Für alle sonstigen Verpflichtungen ist Erfüllungsort der 
Dienstsitz des Auftraggebers. 

 
(9) Gerichtsstand ist Dienstsitz des Auftraggebers. 
 
(10) Der Auftraggeber und der Auftragnehmer erhalten jeweils eine Ausfertigung des Stromliefervertrages. 
 
 
 
 
 
Für das Land Hessen, 
In Vertretung 
 
 
 
Ort, Datum Ort, Datum 
 
 
 
 
_____________________________ _______________________________ 
 Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer 
      
 
 
 
 
 
(Siegel) (Stempel) 


